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Bericht des Vorstands gemäß § 203 Abs. 2 AktG in Verbindung mit 

§ 186 Abs. 4 Satz 2 AktG (Ausschluss des Bezugsrechts) zu 

Tagesordnungspunkt 5: 

 

Der Vorstand hat zu Punkt 5 der Tagesordnung gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 AktG i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 

AktG einen schriftlichen Bericht über die Gründe für den Bezugsrechtsausschluss erstattet. Der Bericht liegt 

vom Tag der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur 

Einsichtnahme durch die Aktionär*innen aus und ist zudem im Internet unter 

www.datagroup.de/hauptversammlung zugänglich. Auf Verlangen wird dieser Bericht allen Aktionär*innen 

unverzüglich und kostenlos übersandt. Er wird auch in der Hauptversammlung selbst zur Einsichtnahme durch 

die Aktionär*innen ausliegen. Der Bericht wird wie folgt bekannt gemacht: 

Der Tagesordnungspunkt 5 enthält den Vorschlag, die Gesellschaft zu ermächtigen, bis zum 08.03.2028 neue 

Aktien im Rahmen des Genehmigten Kapitals 2023 auszugeben. 

Das Genehmigte Kapital 2023 soll an die Stelle der Genehmigten Kapitalia I 2018 und II 2018 treten, so dass 

Genehmigtes Kapital künftig wieder im gesamten gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschöpft werden kann. 

Als strategische Dachgesellschaft konzentriert sich die DATAGROUP SE auf den Zukauf, die Restrukturierung 

und die effiziente Verwaltung von IT-Service-, IT-Consulting- und IT-Solutions-Unternehmen in Deutschland. 

Durch ihre „buy and turn around-“ bzw. „buy and build-Strategie" nimmt DATAGROUP aktiv am 

Konsolidierungsprozess des IT-Service-Marktes teil.  

Bei Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2023 möchten wir unseren Aktionär*innen grundsätzlich ein 

Bezugsrecht einräumen, gleichzeitig aber die Möglichkeit haben, es zur Vermeidung von Spitzenbeträgen 

sowie bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zum Erwerb von Beteiligungen, Unternehmen oder 

Vermögensgegenständen und bei Unternehmenszusammenschlüssen auch ausschließen zu können.  

Der Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge beim Genehmigten Kapital 2023 ist erforderlich, um ein 

technisch durchführbares Bezugsverhältnis darstellen zu können. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der 

Aktionär*innen ausgeschlossenen Aktien werden entweder durch Verkauf an der Börse oder in sonstiger 

Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Der mögliche Verwässerungseffekt ist aufgrund der 

Beschränkung auf Spitzenbeträge gering. Vorstand und Aufsichtsrat halten den Ausschluss des Bezugsrechts 

aus diesen Gründen für sachlich gerechtfertigt und gegenüber den Aktionär*innen für angemessen.  

Der Vorstand soll im Rahmen des Genehmigten Kapitals 2023 zudem ermächtigt werden, mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats das Bezugsrecht bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewährung von Aktien 

zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen 

auszuschließen. Diese Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts soll dem Zweck dienen, den Erwerb 

von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen gegen Gewährung von Aktien 

der Gesellschaft zu ermöglichen. Die Gesellschaft steht im Wettbewerb. Sie muss jederzeit in der Lage sein, 

an den Märkten im Interesse ihrer Aktionär*innen schnell und flexibel handeln zu können. Dazu gehört auch 

die Option, Unternehmen, Teile von Unternehmen oder Beteiligungen hieran zur Verbesserung der 

Wettbewerbsposition zu erwerben.  
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Die im Interesse der Aktionär*innen und der Gesellschaft optimale Umsetzung dieser Option besteht im 

Einzelfall darin, den Erwerb eines Unternehmens, von Unternehmensteilen oder einer Beteiligung hieran über 

die Gewährung von Aktien der erwerbenden Gesellschaft durchzuführen. 

Die Praxis zeigt, dass die Inhaber*innen attraktiver Akquisitionsobjekte als Gegenleistung für eine 

Veräußerung häufig die Verschaffung von stimmberechtigten Aktien der erwerbenden Gesellschaft verlangen. 

Um auch solche Unternehmen erwerben zu können, muss die Gesellschaft die Möglichkeit haben, eigene 

Aktien als Gegenleistung zu gewähren. Die vorgeschlagene Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss soll 

der Gesellschaft die notwendige Flexibilität geben, um sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von 

Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen schnell und flexibel ausnutzen zu 

können. Es kommt bei einem Bezugsrechtsausschluss zwar zu einer Verringerung der relativen 

Beteiligungsquote und des relativen Stimmrechtsanteils der vorhandenen Aktionär*innen. Bei Einräumung 

eines Bezugsrechts wäre aber der Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder von Beteiligungen an 

Unternehmen gegen Gewährung von Aktien nicht möglich und die damit für die Gesellschaft und die 

Aktionär*innen verbundenen Vorteile wären nicht erreichbar.  

Wenn sich Akquisitionsmöglichkeiten konkretisieren, wird der Vorstand sorgfältig prüfen, ob er von dem 

Genehmigten Kapital zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an 

Unternehmen gegen Ausgabe neuer Aktien Gebrauch machen soll. Er wird dies nur dann tun, wenn der 

Unternehmens- oder Beteiligungserwerb gegen Gewährung von Aktien im wohlverstandenen Interesse der 

Gesellschaft liegt. Nur wenn diese Voraussetzung gegeben ist, wird auch der Aufsichtsrat seine erforderliche 

Zustimmung erteilen. Basis für die Bewertung der Aktien der Gesellschaft einerseits und der zu erwerbenden 

Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen andererseits wird das neutrale Unternehmenswertgutachten 

einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und/oder einer renommierten internationalen Investmentbank sein.  

Das Bezugsrecht der Aktionär*innen kann insbesondere auch bei Barkapitalerhöhungen im Hinblick auf bis zu 

10  % des zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens bzw. der Ausübung der Ermächtigung des bestehenden 

Grundkapitals ausgeschlossen werden, wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der 

bereits an der Börse gehandelten Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung nicht wesentlich 

unterschreitet (§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG, erleichterter Bezugsrechtsausschluss). Auf die 10 %-ige 

Beschränkung sind andere Fälle des erleichterten Bezugsrechtsausschlusses aufgrund einer anderen 

Ermächtigung durch die Hauptversammlung anzurechnen, soweit dies gesetzlich geboten ist. Die Möglichkeit, 

das Bezugsrecht der Aktionär*innen im Hinblick auf Barkapitalerhöhungen, die 10 % des Grundkapitals nicht 

übersteigen, ausschließen zu können, versetzt die Gesellschaft in die Lage, zur Aufnahme neuer Mittel zur 

Unternehmensfinanzierung kurzfristig, ohne das Erfordernis eines mindestens 14 Tage dauernden 

Bezugsangebotes, flexibel auf sich bietende günstige Kapitalmarktsituationen zu reagieren und die neuen 

Aktien bei institutionellen Anlegern platzieren zu können.  

Bei dem erleichterten Bezugsrechtsausschluss handelt es sich um einen gesetzlich vorgesehenen Regelfall, 

in dem das Bezugsrecht der Aktionär*innen ausgeschlossen werden kann. Durch die Beschränkung auf 10 % 

des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens bzw. der Ausübung der Ermächtigung vorhandenen Grundkapitals wird 

das Schutzbedürfnis der Aktionär*innen im Hinblick auf eine quotenmäßige Verwässerung ihrer Beteiligung 

berücksichtigt. Aktionär*innen, die ihre Beteiligungsquote beibehalten wollen, können durch Zukäufe über die 

Börse die Reduzierung ihrer Beteiligungsquote verhindern. Im Falle des erleichterten 

Bezugsrechtsausschlusses ist zwingend, dass der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenkurs nicht 

wesentlich unterschreitet. Damit wird dem Schutzbedürfnis der Aktionär*innen hinsichtlich einer wertmäßigen 

Verwässerung ihrer Beteiligung Rechnung getragen. Durch diese Festlegung des Ausgabebetrags nahe am 

Börsenkurs wird sichergestellt, dass der Wert des Bezugsrechts für die neuen Aktien möglichst gering ist.  
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Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts zugunsten der Inhaber*innen der von der Gesellschaft 

oder ihren Konzerngesellschaften ausgegebenen Schuldverschreibungen mit Options- oder 

Wandlungsrechten bzw. -pflichten dient dem Zweck, im Falle einer Ausnutzung dieser Ermächtigung den 

Options- bzw. Wandlungspreis nicht entsprechend den sogenannten Verwässerungsschutzklauseln der 

Options- bzw. Wandlungsbedingungen ermäßigen zu müssen.  

Vielmehr soll auch den Inhaber*innen der Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. 

-pflichten ein Bezugsrecht in dem Umfang eingeräumt werden können, wie es ihnen nach Ausübung des 

Options- oder Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung der Options- oder Wandlungspflicht zustehen würde. Mit 

der Ermächtigung erhält der Vorstand die Möglichkeit, bei der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals unter 

sorgfältiger Abwägung der Interessen zwischen beiden Alternativen zu wählen. 

Bei Abwägung aller genannten Umstände halten Vorstand und Aufsichtsrat den Ausschluss des Bezugsrechts 

in den genannten Fällen aus den aufgezeigten Gründen auch unter Berücksichtigung des zu Lasten der 

Aktionär*innen eintretenden Verwässerungseffektes für sachlich gerechtfertigt und für angemessen.  

Der Vorstand wird der Hauptversammlung über jede Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2023 sowie einen 

etwaigen Bezugsrechtsausschluss berichten. 

 

Pliezhausen, im Januar 2023 

DATAGROUP SE 

Der Vorstand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die weibliche Form ist der männlichen Form in diesem Dokument gleichgestellt. Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit 

wurde in Teilen die männliche Form gewählt, insbesondere immer dann, wenn davon auszugehen ist, dass eine 

juristische Person gemeint ist. 

 


